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Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Diskriminierung in Nordrhein-Westfalen 

(Landesantidiskriminierungsgesetz Nordrhein-Westfalen - LADG NRW) 

 

Stellungnahme von: 

Verein / Verband /  

Organisation 

Ansprechpartnerin / 

Ansprechpartner 

Funktion Adresse und  

Telefonnummer 

E-Mail 

Cochlea Implantat Ver-

band NRW e.V. 

Daniel Aplas Stv. Vorsitzender Hollandweg 5, 33106 Pa-

derborn / 015228356192 

daniel-aplas@civ-nrw.de 

Deutscher Schwerhö-

rigenbund (DSB) Lan-

desverband NRW e.V. 

Wir unterstützen die 

Stellungnahme des CI-

Verbandes NRW 

   

 

Hinweise zum Ausfüllen der Tabelle: 

Wir bitten Sie, in die nachfolgende Tabelle Ihre Änderungsvorschläge für ein „Gesetz zur Vermeidung von Diskriminierung in Nordrhein-
Westfalen (Landesantidiskriminierungsgesetz Nordrhein-Westfalen - LADG NRW)“ einzutragen. 
 
In der ersten Spalte sind die einzelnen Paragrafen des Gesetzentwurfs aufgeführt. In der zweiten Spalte können Sie konkrete Ände-
rungsvorschläge zum dem Gesetzestext eintragen, in der dritten Spalte Änderungsvorschläge zur Gesetzesbegründung. Die vierte 
Spalte dient einer kurzen Erläuterung, warum die jeweilige Änderung vorgeschlagen wird.  
 
Am Ende der Tabelle finden Sie zusätzlich das Feld „Weitere Ergänzungsvorschläge“. Dort können Sie Anregungen zu bislang nicht im 
Gesetz vorgesehenen Regelungen innerhalb der Systematik der Tabelle eintragen.   
 
Sie entscheiden, zu welchen Paragrafen Sie Änderungsvorschläge einbringen möchten. Es ist nicht erforderlich, alle Zeilen und Spalten 
auszufüllen. 
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Gesetz zur Vermeidung von Diskri-
minierung in Nordrhein-Westfalen 
(Landesantidiskriminierungsge-
setz- LADG NRW) 

Änderungsvorschlag 
zum Gesetzestext 

Änderungsvorschlag  
zur Gesetzesbegrün-
dung 

Erläuterungen 

Paragrafen    
Abschnitt 1 Allgemeiner Teil    
§ 1   Ziele    

§ 2   Geltungsbereich § 2 Abs. 1: Dieses Gesetz gilt für alle 
öffentlichen Stellen des Landes ein-
schließlich der Gemeinden, Gemein-
deverbände und sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften. 

Klarstellung, dass kommunale Stel-
len einzubeziehen sind. 

Menschen mit Behinderungen stehen 
in engem Kontakt zu kommunalen 
Einrichtungen (Schulen, Ämter, 
Pflege). Ein Ausschluss verletzt Art. 3 
Abs. 3 GG. 

§ 3   Ausnahmen vom 
        Geltungsbereich 

   

    

Abschnitt 2 Diskriminierungsver-
bote und Verantwortlichkeiten  

   

§ 4   Diskriminierungsverbot § 4 Abs. 2: Öffentliche Stellen haben 
ihre Verfahren und Kommunikation 
barrierefrei zu gestalten; insbeson-
dere die Kommunikationsbarrierefrei-
heit i.S.d. § 8 BGG NRW sowie die 
digitale Barrierefreiheit sind sicherzu-
stellen. 
 
§ 4 Abs. 3: Eine Diskriminierung liegt 
auch vor, wenn öffentliche Stellen 
angemessene Vorkehrungen im 
Sinne des Art. 2 UN-BRK unterlas-
sen. 

Ergänzung um eine ausdrückliche 
Pflicht zur barrierefreien Kommunika-
tion. 
 
 
 
 
Verweis auf UN-Behindertenrechts-
konvention (Art. 2). 

Ohne barrierefreie Verfahren bleibt 
der Diskriminierungsschutz faktisch 
wirkungslos, vgl. Art. 9 UN-BRK. 
 
 
 
 
Das Unterlassen angemessener Vor-
kehrungen ist nach UN-BRK ein Dis-
kriminierungstatbestand. 

§ 5   Rechtfertigung     

§ 6   Verantwortlichkeit    

    

Abschnitt 3 Rechtsfolgen, Rechts-
schutz 
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§ 7   Abhilfe, Schadensersatz § 7 Abs. 4: Ansprüche nach diesem 
Gesetz verjähren in drei Jahren. Die 
Frist ruht, solange barrierefreie 
Rechtsbehelfsbelehrungen nicht er-
folgt sind. 
 
§ 7 Abs. 5: Wird ein Verfahren nicht 
barrierefrei geführt, hemmen lau-
fende Rechtsbehelfsfristen bis zur 
Herstellung barrierefreier Zugänglich-
keit. 

Anpassung zur Sicherung effektiven 
Rechtsschutzes. 
 
 
 
 
Hinweis, dass effektiver Rechts-
schutz Barrierefreiheit voraussetzt. 

Eine Jahresfrist ist für viele Betroffene 
unzumutbar kurz; 3 Jahre sind rechts-
staatlich angemessen. 
 
 
 
Ergänzt den Zugang zu Justiz gemäß 
Art. 13 UN-BRK. 

§ 8   Beweislast § 8 Abs. 2 Bei automatisierten Ent-
scheidungsverfahren besteht ein An-
spruch auf Offenlegung der maßgeb-
lichen Kriterien und menschliche 
Überprüfung. 

Bezug auf KI-basierte Verwaltungs-
entscheidungen. 

Menschen mit Behinderungen sind 
besonders durch automatisierte Ver-
fahren gefährdet; Transparenzpflicht 
notwendig. 

    

Abschnitt 4 Tätigkeit von Antidis-
kriminierungsverbänden 

   

§ 9   Unterstützungsberechtigung, 
        Unterstützungsleistungen 

§ 9 Abs. 3: Anerkannte Behinderten-
verbände sind berechtigt, im eigenen 
Namen auf Unterlassung oder Besei-
tigung struktureller Diskriminierungen 
zu klagen. 

Einführung kollektiver Rechtsdurch-
setzung analog § 12 BGG NRW. 

Strukturelle Diskriminierungen lassen 
sich nur kollektiv beseitigen; Einzel-
klagen sind unpraktikabel. 

§ 10 Beanstandungsrecht    

    

Abschnitt 5 Positive Maßnahmen    

§ 11 Förderung einer Kultur der  
         Wertschätzung von Vielfalt 

   

§ 12 Antidiskriminierungsstelle § 12 Abs. 1: Die Landesantidiskrimi-
nierungsstelle ist in ihrer Aufgaben-
wahrnehmung unabhängig und be-
richtet unmittelbar an den Landtag. 

Sicherstellung institutioneller Unab-
hängigkeit. 

Die derzeitige ministerielle Zuordnung 
gefährdet Vertrauen und Neutralität. 

    

Abschnitt 6 Schlussbestimmungen    

§ 13 Evaluation § 13 Abs. 2: Die Landesregierung 
legt dem Landtag alle drei Jahre ei-
nen Bericht zur Wirksamkeit des 

Ergänzung einer verbindlichen Eva-
luationsklausel. 

Ohne Evaluationspflicht fehlt Trans-
parenz und Erfolgskontrolle. 
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Gesetzes vor, insbesondere zu Barri-
erefreiheit und Diskriminierungs-
schutz für Menschen mit Behinderun-
gen. 

§ 14 Inkrafttreten    
    
Weitere Ergänzungsvorschläge    

 
Als Cochlea Implantat Landesverband NRW e.V. begrüßen wir zusammen mit dem Deutschen Schwerhörigenbund Landesverband NRW e.V. das Vor-
haben, ein Landesantidiskriminierungsgesetz zu schaffen. Es ist ein notwendiger Schritt, um Schutzlücken im öffentlichen Bereich zu schließen, die das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bislang offen lässt. 

 
Allerdings offenbart der vorliegende Gesetzentwurf erhebliche Schwächen, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Rechtswirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit für Menschen mit Behinderungen. Für hörbeeinträchtigte Menschen ist ein Diskriminierungsschutz nur dann wirksam, wenn Bar-
rierefreiheit, angemessene Vorkehrungen und Verfahrenszugänge gewährleistet sind. Diese Voraussetzungen erfüllt der Entwurf in seiner jetzigen 
Form nicht. 
 
Der Gesetzentwurf bleibt in zentralen Punkten hinter den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG („Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“) und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), insbesondere den Artikeln 5, 9 
und 13 zurück. 
 
Zwar formuliert § 4 LADG NRW ein umfassendes Diskriminierungsverbot, doch der Entwurf schafft keine effektive Durchsetzungsebene und keine 
barrierefreie Verfahrensstruktur, die den Zugang zu Recht tatsächlich ermöglicht. 
 
1. Fehlender Geltungsbereich für Kommunen (§ 2 LADG NRW) 
Das Gesetz gilt nicht für Gemeinden und Gemeindeverbände. Gerade dort aber erleben Menschen mit Hörbeeinträchtigungen den Großteil be-
hördlicher Diskriminierungen: in Bürgerämtern, Schulen, Sozialämtern, Ordnungsbehörden oder Pflegeeinrichtungen. Folge: Der Schutz be-
schränkt sich auf die unmittelbare Landesverwaltung, während der Großteil des öffentlichen Kontakts ungeschützt bleibt. Das widerspricht dem 
Zweck des Gesetzes, „Diskriminierungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zu verhindern“. Forderung: Ausweitung 
des Anwendungsbereichs auf Kommunen oder verpflichtende Übernahme des LADG-Standards durch kommunales Satzungsrecht. 
 
2. Keine Verpflichtung zu barrierefreien Verfahren 
Weder das Diskriminierungsverbot (§ 4) noch die Regelungen zur Antidiskriminierungsstelle (§ 12) enthalten Vorgaben zur barrierefreien Kommu-
nikation. Für hörbeeinträchtigte Menschen bedeutet dies: keine Garantie für Gebärdensprach- oder Schriftdolmetschung, Untertitel, Schriftmittel, 
leichte Sprache oder barrierefreie digitale Kommunikation. Folge: Diskriminierungsschutz besteht nur auf dem Papier. Ohne 



 5 

Kommunikationsbarrierefreiheit kann niemand seine Rechte effektiv geltend machen. Forderung: Aufnahme einer ausdrücklichen Pflicht zur barrie-
refreien Gestaltung aller LADG-Verfahren (§ 11 neu). Verweis auf § 8 BGG NRW („Barrierefreie Kommunikation“) mit einklagbarer Wirkung. 
 
3. Keine Anerkennung des Anspruchs auf „angemessene Vorkehrungen“ (Art. 2 UN-BRK) 
Das Unterlassen notwendiger Anpassungen, etwa einer barrierefreien Anhörung oder der Bereitstellung technischer Hilfsmittel, wird im Entwurf 
nicht ausdrücklich als Diskriminierung definiert. Damit verfehlt der Gesetzentwurf die zentralen Anforderungen der UN-BRK. Forderung: Ergän-
zung des § 4 LADG NRW um: „Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn öffentliche Stellen angemessene Vorkehrungen im Sinne des Art. 2 UN-
BRK unterlassen.“ 
 
4. Primärrechtsschutz-Obliegenheit und kurze Verjährungsfrist (§ 7 Abs. 4) 
Der Entwurf verlangt, dass Betroffene zunächst einen Verwaltungsrechtsweg (Widerspruch/Klage) beschreiten müssen und begrenzt Entschädi-
gungsansprüche auf ein Jahr. Für Menschen mit Hör- oder Mehrfachbehinderungen ist das realitätsfern: oft sind Verfahren mangels barrierefreier 
Belehrungen oder Unterstützung gar nicht zugänglich. Forderung: Verlängerung der Frist auf drei Jahre, automatische Fristenhemmung, solange 
barrierefreie Kommunikation fehlt, ausdrücklicher Anspruch auf barrierefreie Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
5. Fehlende Regelungen zu algorithmischer Diskriminierung 
Der Entwurf erkennt zwar automatisierte Vorgänge (§ 4 Abs. 2 S. 3) als potenzielle Diskriminierungsquelle, bietet aber keine Transparenzpflichten. 
Menschen mit Behinderungen sind besonders von algorithmischen Selektionsverfahren (z. B. Eignungstests, Verwaltungsentscheidungen) betrof-
fen, können jedoch ohne Datenzugang keine Indizien beibringen. Forderung: Einführung eines Auskunfts- und Offenlegungsrechts gegenüber 
öffentlichen Stellen über automatisierte Entscheidungsgrundlagen sowie ein verpflichtendes „Human-Review“ in barrierefreier Form. 
 
6. Antidiskriminierungsstelle – fehlende Unabhängigkeit und Zugänglichkeit (§ 12) 
Die geplante Landesantidiskriminierungsstelle wird „innerhalb der Organisationshoheit des Ministeriums“ errichtet, ohne eigene Ermittlungs- oder 
Anordnungsbefugnisse. Für hörbeeinträchtigte Menschen ist damit weder Unabhängigkeit noch barrierefreier Zugang gewährleistet. Forderung: 
Gesetzlich garantierte Unabhängigkeit (Berichtspflicht an den Landtag, keine Fachaufsicht). Barrierefreie Beschwerdewege (Gebärden- und 
Schriftsprachdolmetschung, visuelle Kommunikation, Online-Formulare). Pflicht zur Veröffentlichung von Empfehlungen und Missständen. 
 
7. Keine Verbandsklage- oder Musterverfahren 
§ 9 LADG erlaubt lediglich die Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände, nicht aber kollektive Rechtsdurchsetzung. Gerade strukturelle 
Diskriminierungen, etwa dauerhaft fehlende barrierefreie Informationssysteme oder Gebäudebarrieren, lassen sich nur kollektiv beseitigen. Forde-
rung: Einführung einer Verbandsklagebefugnis für anerkannte Behindertenverbände nach dem Vorbild von § 12 BGG NRW. 
 
8. Entschädigungshöhen nicht abschreckend 
Der Entwurf orientiert sich an AGG-Fällen im „Massengeschäftsbereich“ (300 - 1 000 €). Das ist nicht „wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend“ i. S. der EU-Richtlinien. Systematische oder fortgesetzte Barriereverletzungen müssen spürbare Folgen haben. Forderung: Einführung von 



 6 

Leitlinien mit Mindest- und Regelsätzen für strukturelle Verstöße. Bei fortgesetzter Diskriminierung durch Behörden: Verdopplung des Entschädi-
gungsrahmens. 
 
9. Evaluation ohne Kennzahlen oder Fristen (§ 13) 
Die vorgesehene „Überprüfung“ ist inhaltsleer; es fehlen Zeitraum, Indikatoren und Berichtspflichten. So entsteht keine Rechenschaft über tatsäch-
liche Fortschritte beim Diskriminierungsschutz. Forderung: Verpflichtende Evaluation alle drei Jahre mit Bericht an den Landtag; Kennzahlen: Zahl 
der Verfahren, Barrierebeseitigungsquote, Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. 
 
Fazit: Der Gesetzentwurf verletzt in der aktuellen Fassung das Gebot der effektiven Gleichstellung aus Art. 3 Abs. 3 GG sowie die Verpflichtung 
zur Umsetzung der UN-BRK auf Landesebene. Er erzeugt ein uneinheitliches, unübersichtliches Nebeneinander von Regelwerken (AGG, BGG 
NRW, LADG NRW), das gerade für Menschen mit Behinderungen neue Rechtsunsicherheit schafft. 


